
Hauptsatzung 

der Gemeinde Elsteraue 

Aufgrund der $$ 8 und 10 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 

LSA) vom 17. 06. 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.05.2024 

(GVBl. LSA S. 128, 132), hat der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue in seiner Sitzung am 

05.06.2025 folgende Hauptsatzung beschlossen: 
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1. Abschnitt 

Benennung und Hoheitszeichen 

$ 1 Name, Bezeichnung 

Die Gemeinde führt den Namen Elsteraue. Der Sitz der Gemeinde befindet sich in 06729 Els- 

teraue/OT Alttröglitz, Hauptstraße 30. 

N) 

2) 
3) 

1) 

2) 

$2 Wappen, Flagge, Dienstsiegel 

Das Wappen der Gemeinde Elsteraue zeigt in Blau oben fächerartig gestellt fünf goldene 

Ähren, unten ein goldenes Bergmannsgezähe, das Ganze umlegt mit 10 siebenstrahligen 

goldenen Sternen, davon je einer beidseits ins Obereck, die restlichen 8 in der unteren 

Schildhälfte bordweis gestellt. Die Farben der Gemeinde Elsteraue sind Gold (Gelb)/Blau. 

Die Flagge ist blau-gold-blau gestreift und mittig mit dem Gemeindewappen belegt. 

Die Gemeinde führt ein Dienstsiegel, das dem der Hauptsatzung beigefügten Dienstsie- 

gelabdruck entspricht. Die Umschrift lautet „Gemeinde Elsteraue — Burgenlandkreis“. 

I. Abschnitt 

Organe 

8 3 Gemeinderat 

Der Gemeinderat wählt für die Dauer der Wahlperiode aus der Mitte der ehrenamtlichen 

Mitglieder (Gemeinderäte) in der konstituierenden Sitzung einen Vorsitzenden und zwei 

Stellvertreter für den Verhinderungsfall. Die Stellvertreter führen nach der Reihenfolge der 

Vertretungsbefugnis die Bezeichnung „Erster“ bzw. „Zweiter stellvertretender Vorsitzen- 

der des Gemeinderates.“ 
Der Vorsitzende und die Stellvertreter können mit der Mehrheit der Mitglieder des Ge- 

meinderates abgewählt werden. Eine Neuwahl hat unverzüglich stattzufinden. 

$ 4 Festlegung von Wertgrenzen, personalrechtliche Befugnisse 

Der Gemeinderat entscheidet über 

5
 

die Ernennung, Einstellung und Entlassung (ausgenommen die Entlassung innerhalb oder 

mit Ablauf der Probezeit) der Beamten sowie die Einstellung und Entlassung (ausgenom- 

men die Entlassung innerhalb oder mit Ablauf der Probezeit) der Arbeitnehmer ab der Ent- 

geltgruppe 9a TVöD und in vergleichbaren Entgeltgruppen jeweils im Einvernehmen mit 

dem Bürgermeister; das Gleiche gilt für die nicht nur vorübergehende Übertragung einer 

anders bewerteten Tätigkeit bei einem Arbeitnehmer sowie die Festlegung des Entgelts, 

sofern kein Anspruch aufgrund eines Tarifvertrages besteht, 

die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, wenn 

der Vermögenswert 10.000 € übersteigt und kein Fall von $ 105 Abs. 4 KVG LSA vorliegt, 
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3. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen, wenn der 

Vermögenswert 5.000 € übersteigt, 

4. Rechtsgeschäfte i.S.v. $45 Abs. 2Nr. 7 und 10 KVG LSA, wenn der Vermögenswert 5.000 

€ übersteigt, 

5. Rechtsgeschäfte i.S.v. $ 45 Abs. 2 Nr. 13 KVG LSA, es sei denn, es handelt sich um Ver- 

träge aufgrund einer förmlichen Ausschreibung oder Geschäfte der laufenden Verwaltung, 

deren Vermögenswert 5.000 € nicht übersteigt, 

6. Rechtsgeschäfte i.S.v. $ 45 Abs. 2 Nr. 16 KVG LSA, wenn der Vermögenswert 25.000 € 

übersteigt, 

7. die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 

für einzelne Aufgaben der Gemeinde, wenn der Vermögenswert 5.000 € übersteigt. 

$5 Ausschüsse des Gemeinderates 

Der Gemeinderat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben die folgenden ständigen Ausschüsse: 

1. als beschließender Ausschuss 

e den Bau- und Vergabeausschuss (Bauausschuss) 

2. als beratende Ausschüsse 

e den Hauptausschuss 

eo den Finanzausschuss 

eo den Ausschuss für Schule, Kultur, Ordnung und Soziales (Sozialausschuss) 

Der Vorsitz in den Ausschüssen 

e Bau- und Vergabeausschuss 

e Finanzausschuss 

e Sozialausschuss 

wird den Fraktionen im Gemeinderat in der Reihenfolge der Höchstzahlen nach d’Hondt zuge- 

teilt. Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das vom Vorsitzenden des Gemeinderates zu zie- 

hende Los. Die Fraktionen benennen die Ausschüsse, deren Vorsitze sie beanspruchen, in der 
Reihenfolge der Höchstzahlen und bestimmen den Vorsitzenden aus der Mitte der den Aus- 

schüssen angehörenden Gemeinderäte. Verzichtet eine Fraktion auf den ihr danach zugeteilten 

Ausschussvorsitz, so wird der Vorsitz durch Abstimmung unter den Ausschussmitgliedern aus 

ihrer Mitte bestimmt. 

8 6 Beschließender Ausschuss 

(1) Den Vorsitz im Bau- und Vergabeausschuss führt ein ehrenamtliches Mitglied des Gemein- 

derates. Es wird gemäß $ 5 bestimmt. Für den Verhinderungsfall bestimmt der Ausschuss 

aus dem Kreis seiner stimmberechtigten Mitglieder die Person, die den Vorsitzenden ver- 

tritt. Der Bürgermeister kann jederzeit an den Sitzungen teilnehmen. Auf Verlangen ist ihm 

das Wort zu erteilen. 

(2) Der beschließende Bau- und Vergabeausschuss berät innerhalb seines Aufgabengebietes 

die Beschlüsse des Gemeinderates, deren Entscheidung dem Gemeinderat vorbehalten ist, 

grundsätzlich vor. 
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5) 

(4) 

(1) 

(4 

Der Bau- und Vergabeausschuss besteht aus 7 Gemeinderäten. Soweit nicht ein Geschäft 

der laufenden Verwaltung gemäß $ 10 Satz 2 vorliegt, beschließt der Bau- und Vergabeaus- 

schuss über: 

a) die Erteilung des Einvernehmens zur Zulassung von Ausnahmen von der Verände- 

rungssperre ($ 14 Abs. 2 BauGB), 

b) die Erteilung des Einvernehmens zur Zulassung von Vorhaben während der Aufstel- 

lung eines Bebauungsplanes ($ 36 i.V.m. $ 33 BauGB), 

c) die Erteilung des Einvernehmens zur Zulassung von Vorhaben innerhalb der im Zu- 

sammenhang bebauten Ortsteile ($ 36 i.V.m. $ 34 BauGB) sowie zur Zulassung von 

Vorhaben im Außenbereich ($ 36 i.V.m. $ 35 BauGB), wenn die jeweilige Angelegen- 

heit für die städtebauliche Entwicklung von besonderer Bedeutung ist, 

d) Vergaben von Lieferungen und Leistungen soweit es sich nicht um laufende Geschäfte 

der Verwaltung nach $ 10 Satz 2 handelt, 

e) die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendun- 

gen für einzelne Aufgaben der Gemeinde, wenn der Vermögenswert 500 € übersteigt 

und 5.000 € nicht übersteigt. 

Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des beschließenden Ausschusses ist eine Angele- 

genheit dem Gemeinderat zur Beschlussfassung zu unterbreiten. 

Den Mitgliedern des Senioren- und Behindertenbeirates der Gemeinde Elsteraue ist die 

Teilnahme am öffentlichen Teil der Sitzungen des Bau- und Vergabeausschusses zu er- 

möglichen. Ihnen ist auf Verlangen, und soweit Ihre Belange betroffen sind, in der Reihen- 

folge der Wortmeldungen das Wort zu erteilen. 

$ 7 Beratende Ausschüsse 

Der Hauptausschuss besteht aus 10 Gemeinderäten und dem Bürgermeister als Vorsitzen- 

den. Für den Verhinderungsfall beauftragt der Bürgermeister einen seiner allgemeinen Ver- 

treter mit seiner Vertretung. Ist auch der Beauftragte verhindert, bestimmt der Ausschuss 

aus dem Kreis seiner stimmberechtigten Mitglieder die Person, die den Bürgermeister im 

Vorsitz vertritt. Der Hauptausschuss berät die Beschlüsse des Gemeinderates vor und gibt 

eine Beschlussempfehlung für den Gemeinderat ab. 

Die übrigen Ausschüsse bestehen aus 7 Mitgliedern. Den Vorsitz führt jeweils ein ehren- 

amtliches Mitglied des Gemeinderates. Es wird gemäß $ 5 bestimmt. Für den Verhinde- 

rungsfall bestimmt der Ausschuss aus dem Kreis seiner stimmberechtigten Mitglieder die 

Person, die den Vorsitzenden vertritt. Der Bürgermeister kann jederzeit an den Sitzungen 

teilnehmen. Auf Verlangen ist ihm das Wort zu erteilen. 

In den Finanzausschuss sowie den Sozialausschuss werden zusätzlich und widerruflich 

durch den Gemeinderat jeweils 3 sachkundige Einwohner mit beratender Stimme berufen. 

Die Amtszeit der sachkundigen Einwohner endet, sofern ihre Berufung zuvor nicht wider- 

rufen wird, mit dem Zusammentritt des neugewählten Gemeinderates. Die sachkundigen 

Einwohner werden durch die Fraktionen nach den Höchstzahlen nach d’Hondt vorgeschla- 

gen. 
Den Mitgliedern des Senioren- und Behindertenbeirates der Gemeinde Elsteraue ist die 

Teilnahme am öffentlichen Teil der Sitzungen des Bau- und Vergabeausschusses zu er- 

möglichen. Ihnen ist auf Verlangen, und soweit Ihre Belange betroffen sind, in der Reihen- 

folge der Wortmeldungen das Wort zu erteilen. 
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$ 8 Auskunftsrecht 

(1) Jedes ehrenamtliche Mitglied des Gemeinderates hat das Recht, schriftlich, elektronisch 

oder in der Sitzung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse, denen er angehört, mündlich 

Anfragen zu allen Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Verwaltung sowohl zu allen 

Aufgaben des eigenen als auch des übertragenen Wirkungskreises an den Bürgermeister zu 

richten; die Auskunft ist vom Bürgermeister zu erteilen. 

(2) Kann eine Anfrage während der Sitzung nicht unverzüglich mündlich beantwortet werden, 

hat der Bürgermeister die Auskunft binnen einer Frist von in der Regel einem Monat 

schriftlich zu erteilen. 

$ 9 Geschäftsordnung 

Das Verfahren im Gemeinderat und in den Ausschüssen wird durch eine vom Gemeinderat zu 

beschließende Geschäftsordnung geregelt. 

$ 10 Bürgermeister 

Der Bürgermeister erledigt die gesetzlich übertragenen Aufgaben und die vom Gemeinderat 

durch Beschluss übertragenen Aufgaben in eigener Verantwortung. Zu den Geschäften der lau- 

fenden Verwaltung nach $ 66 Abs. | Satz 3 KVG LSA gehören die regelmäßig wiederkehren- 

den Geschäfte, die nach bereits festgelegten Grundsätzen entschieden werden und keine we- 

sentliche Bedeutung haben oder die im Einzelfall einen Vermögenswert von 10.000 € (Brutto) 

nicht übersteigen. Darüber hinaus werden ihm folgende Angelegenheiten zur selbstständigen 

Erledigung übertragen: 

a) die Entscheidung über Widersprüche in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises 

gemäß $ 68 i.V.m. $ 73 Verwaltungsgerichtsordnung; das gilt nicht für Rechtsstreitig- 

keiten mit den Aufsichtsbehörden, 

b) die Einstellung und Entlassung der Arbeitnehmer bis einschließlich Entgeltgruppe 8 

TVöD und vergleichbaren Entgeltgruppen, 

c) die Entscheidung über die in $ 4 Ziff. 2,3, 4, 6 und 7 genannten Rechtsgeschäfte, sofern 

die dort festgelegten Wertgrenzen unterschritten werden und über die in $ 4 Ziff. 5 

genannten Rechtsgeschäfte im Rahmen der in Satz 2 festgelegten Wertgrenze, 

d) die Erteilung der Genehmigung für die Verwendung des Gemeindewappens durch 

Dritte, 

e) die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendun- 

gen für einzelne Aufgaben der Gemeinde, wenn der Vermögenswert 500 € nicht über- 

steigt. 

$ 11 Erheblichkeitsgrenzen 

(1) Ein erheblicher Fehlbetrag im Sinne des $ 103 Abs. 2 Nr. 1 KVG LSA liegt vor, wenn der 

Fehlbetrag größer ist als 3 % des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushaltes. 

(2) Erheblich ist der Umfang nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen oder Aus- 

zahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen dann, wenn ihr Umfang größer ist als 
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3) 

1) 

(2) 

3) 

(4) 

(l) 

(2) 

m
 {23
} 

5% der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen, wobei Umschuldungen hier- 

bei nicht zu berücksichtigen sind. 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind dann geringfügig, wenn sie eine 

Größenordnung von 50.000 € (netto) nicht überschreiten. 

$ 12 Gleichstellungsbeauftragte 

Zur Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

bestellt der Gemeinderat im Einvernehmen mit dem Bürgermeister eine in der Verwaltung 

hauptberuflich Tätige und betraut sie mit der Gleichstellungsarbeit. Von ihren sonstigen 

Arbeitsaufgaben ist die Gleichstellungsbeauftragte entsprechend zu entlasten. 

Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten ist widerruflich. Über die Abberufung ent- 

scheidet der Gemeinderat im Einvernehmen mit dem Bürgermeister. Einer Abberufung be- 

darf es nicht bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses. 

Die Gleichstellungsbeauftragte ist in Ausübung ihrer Tätigkeit nicht weisungsgebunden. 

An den Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse kann sie teilnehmen, soweit 

ihr Aufgabengebiet betroffen ist. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches ist ihr auf 

Wunsch das Wort zu erteilen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist unmittelbar dem Bürger- 

meister unterstellt. 

Sofern erforderlich, werden im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften nähere Regelun- 

gen zu den Aufgaben und Kompetenzen der Gleichstellungsbeauftragten in einer besonde- 

ren Dienstanweisung des Bürgermeisters im Einvernehmen mit dem Gemeinderat festge- 

legt. 

III. Abschnitt 

Unterrichtung und Beteiligung der Einwohner 

$ 13 Einwohnerversammlung 

Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Gemeinde können die Einwohner auch 

durch Einwohnerversammlungen unterrichtet werden. Der Bürgermeister beruft die Ein- 

wohnerversammlung ein. Er setzt die Gesprächsgegenstände sowie Ort und Zeit der Ver- 

anstaltung fest. Die Einladung ist gemäß $ 18 Abs. 5 bekanntzumachen und soll in der 

Regel 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung erfolgen. Die Einladungsfrist kann bei beson- 

derer Dringlichkeit auf bis zu drei Tage verkürzt werden. 

Die Einwohnerversammlungen können auf Teile des Gemeindegebietes beschränkt wer- 

den. 

Der Bürgermeister unterrichtet den Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung über den Ab- 

lauf der Einwohnerversammlung und die wesentlichen Ergebnisse. 

$ 14 Bürgerbefragung 

Eine Bürgerbefragung nach $ 28 Abs. 3 KVG LSA erfolgt ausschließlich in wichtigen Angele- 

genheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, mit Ausnahme der in $ 26 Abs. 2 Satz 

2Nr. 4 bis8 KVG LSA genannten. Sie kann nur auf Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses 
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durchgeführt werden, in dem die mit „ja“ oder „nein“ zu beantwortende Frage formuliert ist 

und insbesondere festgelegt wird, ob die Befragung elektronisch über das Internet oder im 

schriftlichen Verfahren erfolgt, in welchem Zeitraum die Befragung durchgeführt wird und in 

welcher Form das Abstimmungsergebnis bekanntzugeben ist. In dem Beschluss sind auch die 

voraussichtlichen Kosten der Befragung darzustellen. 

IV. Abschnitt 

Ehrenbürger 

$ 15 Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnung 

Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechtes oder der Ehrenbezeichnung der Ge- 

meinde bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Gemein- 

derates. 

V. Abschnitt 

Ortschaftsverfassung 

$ 16 Ortschaftsverfassung 

(1) Es werden folgende Ortschaften gemäß $$ 81 ff. KVG LSA bestimmt: 

1. Bormnitz 4. Könderitz 7. Rehmsdorf 10. Tröglitz 

2. Draschwitz 5. Langendorf 8. Reuden 

3. Göbitz 6. Profen 9. Spora 

Die Gebietsteile der Ortschaften ergeben sich jeweils aus den gleichlautenden Gemar- 

kungsgrenzen. 

(2) In den Ortschaften wird ein Ortschaftsrat gewählt. Die Zahl der Mitglieder in den Ort- 

schaftsräten wird wie folgt festgelegt: 

1. Bomnitz 5 Mitglieder 6. Profen 7 Mitglieder 

2. Draschwitz 5 Mitglieder 7. Rehmsdorf 7 Mitglieder 

3. Göbitz 5 Mitglieder 8. Reuden 7 Mitglieder 

4. Könderitz 5 Mitglieder 9. Spora 7 Mitglieder 

5. Langendorf 5 Mitglieder 10. Tröglitz 9 Mitglieder 

(3) Für Angelegenheiten des Verfahrens der Ortschaftsräte, die nicht durch Gesetz, besondere 

Rechtsvorschriften oder in einer besonderen Geschäftsordnung geregelt sind, gilt im Übri- 

gen die Geschäftsordnung des Gemeinderates gemäß $ 9 entsprechend. 

$ 17 Anhörung und Aufgaben der Ortschaftsräte 

(1) Die Anhörung der Ortschaftsräte gemäß $ 84 Abs. 2 KVG LSA findet nach folgendem 

Verfahren statt: 

l. Die Anhörung wird durch den Bürgermeister eingeleitet, der dem Ortsbürgermeister die 

zur Entscheidung anstehenden Angelegenheiten darstellt und begründet. 
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2. Der Ortsbürgermeister informiert den Ortschaftsrat in einer Sitzung, die spätestens ei- 

nen Monat nach Einleitung des Anhörungsverfahrens stattfindet und bittet um Mei- 

nungsbildung. In Angelegenheiten, die wegen besonderer Dringlichkeit keinen Auf- 

schub dulden, kann der Bürgermeister die Frist nach Satz | angemessen verkürzen. 

3. Das Ergebnis der Beratungen des Ortschaftsrates übermittelt der Ortsbürgermeister un- 

verzüglich, spätestens am vierten Werktag nach der Sitzung, an den Bürgermeister, der, 

sofern er nicht selbst zuständig ist, dem Gemeinderat oder dem beschließenden Aus- 

schuss vor der Entscheidung über das Ergebnis der Anhörung berichtet. 

(2) Den Ortschaftsräten werden gemäß $ 84 Abs. 3 KVG LSA folgende Angelegenheiten zur 

Entscheidung übertragen, soweit im Haushaltsplan entsprechende Mittel veranschlagt sind: 

o die Teilnahme an Wettbewerben zur Ortsverschönerung 

e Bepflanzung von Blumenschalen und Rabatten, wenn diese nicht durch den Bauhof er- 

folgen soll 

e Gestaltung von Ruhezonen 

° Aufstellen von Ortstafeln 

oe Gestaltung des durch den Ortsbürgermeister/ die Ortsbürgermeisterin genutzten Büros 

o Pflege von Grünanlagen, wenn diese nicht durch den Bauhof erfolgen soll 

e Förderung und Durchführung von Veranstaltungen der Heimatpflege, des örtlichen 

Brauchtums und der kulturellen Tradition 

e Förderung der örtlichen Vereinigungen und Entwicklung des kulturellen Lebens 

e Pflege vorhandener Partnerschaften 

e Glückwünsche und Glückwunschbesuche anlässlich besonderer Ehrentage wie Geburts- 

tage, Jahrhochzeiten u.ä. 

eo Regelungen zur Nutzung der in der Ortschaft gelegenen öffentlichen Einrichtungen 

(3) Die verwaltungsmäßige Abwicklung der im Haushaltsplan für diese Aufgaben veran- 

schlagten Mittel wird durch eine Dienstanweisung des Bürgermeisters geregelt. 

(4) Für die in Abs. 2 den Ortschaftsräten übertragenen Angelegenheiten werden Finanzmittel 

in Höhe von 10 € pro Einwohner und Jahr zur Verfügung gestellt. 

VI. Abschnitt 

Öffentliche Bekanntmachungen 

8 18 Öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, erfolgen die gesetzlich er- 

forderlichen Bekanntmachungen im Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Elsteraue. Die 

Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages bewirkt, an dem das Bekanntma- 

chungsblatt der Gemeinde Elsteraue den bekanntzumachenden Text enthält. 

(2) Auf Ersatzbekanntmachungen gemäß $ 9 Abs. 3 KVG LSA wird unter Angabe des Gegen- 

standes, des Ortes und der Dauer der Auslegung sowie der Öffnungszeiten der Gemeinde- 

verwaltung Hauptstraße 30, 06729 Elsteraue/OT Alttröglitz im Bekanntmachungsblatt der 

Gemeinde Elsteraue spätestens am Tage vor dem Beginn der Auslegung hingewiesen. Die 

Auslegungsfrist beträgt zwei Wochen, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist. Die Er- 

satzbekanntmachung ist mit Ablauf des Tages bewirkt, an dem der Auslegungszeitraum 

endet. Gleiches gilt, wenn eine öffentliche Auslegung nach einer anderen Rechtsvorschrift 

erfolgt, die keine besonderen Bestimmungen enthält. 
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3) 

69) 

(6) 

Nach dem Baugesetzbuch erforderliche ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen nach Ab- 

satz 1. Der Inhalt der Bekanntmachung wird zusätzlich unter der Internetadresse www.ge- 

meinde-elsteraue.de und unter Angabe des Bereitstellungstages in das Internet eingestellt. 

Der Text bekanntgemachter Satzungen und Verordnungen wird im Internet unter www.ge- 

meinde-elsteraue.de zugänglich gemacht. Weitere Bekanntmachungen nach Abs. 1 Satz 1 

werden ebenfalls unter der Internetadresse zugänglich gemacht. Die Satzungen und Ver- 

ordnungen können in der Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 30, 06729 Elsteraue/OT Alt- 

tröglitz während der Öffnungszeiten eingesehen und kostenpflichtig kopiert werden. 

Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse und 

der Ortschaftsräte sowie der Zeitpunkt und die Abstimmungsgegenstände der Beschluss- 

fassung im Wege eines schriftlichen oder elektronischen Verfahrens nach $ 56a Abs. 3 

KVGLSA werden - sofern zeitlich möglich auch bei einer gemäß $ 53 Abs. 4 Satz 5 KVG 

LSA formlos und ohne Frist einberufenen Sitzung - durch Aushang an folgenden Aushang- 

kästen bekannt gemacht: 

e OT Bormitz Bornitzer Hauptstraße 39 

e OT Draschwitz Draschwitzer Hauptstraße 31b 

e OT Göbitz Maßnitzer Weg 3 

e OT Könderitz Könderitzer Hauptstraße 7 

e OT Langendorf Luckaer Straße 26 

oe OT Profen Leipziger Straße 123 

oe OT Rehmsdorf Rehmsdorfer Hauptstraße 2 (Bushaltestelle) 

oe OT Reuden Leipziger Straße 27 

e OT Spora Sporaer Hauptstraße 36 

eo OT Tröglitz Friedensplatz 4 (Kaufhalle) 

e OT Alttröglitz Hauptstraße 30 

Wird die Sitzung gemäß $ 56a Abs. 2 KVG LSA als Videokonferenzsitzung oder nach $ 

56b KVG LSA als Hybridsitzung durchgeführt, so erfolgt in der Bekanntmachung ein Hin- 

weis, in welcher Weise der öffentliche Teil der Videokonferenz- bzw. Hybridsitzung ver- 

folgt werden kann. Auf dem Aushang ist zu vermerken, von wann bis wann ausgehängt 

wird. Der Tag des Aushangs und der Tag der Abnahme zählen bei der Frist nicht mit. Die 

Bekanntmachung ist mit Ablauf des ersten Tages, der dem Tag des Aushangs folgt, an 

der/den dafür bestimmten Bekanntmachungstafel/n bewirkt. Der Aushang darf frühestens 

am Tag nach der Sitzung abgenommen werden. 

Alle übrigen Bekanntmachungen sind im Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Elsteraue 

bekanntzumachen. An die Stelle dieser Bekanntmachung kann als vereinfachte Form auch 

die Bekanntmachung im Bekanntmachungskasten an der Gemeindeverwaltung, Haupt- 

straße 30, 06729 Elsteraue/OT Alttröglitz treten, wenn der Inhalt der Bekanntmachung eine 

Person oder einen eng begrenzten Personenkreis betrifft. Die Aushängefrist beträgt, soweit 

nichts anderes bestimmt ist, zwei Wochen. Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des ersten 

Tages des Aushangs bewirkt. Auf dem Aushang ist zu vermerken, von wann bis wann aus- 

gehängt wird. 
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Gemeinde Elsteraue 

Hauptsatzung 

VII. Abschnitt 

Übergangs- und Schlussvorschriften 

$ 19 Sprachliche Gleichstellung 

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung werden verallgemeinernd verwendet 

und beziehen sich auf alle Geschlechter. 

$ 20 Inkrafttreten 

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Elsteraue vom 01.07.2019 in 

der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 29.09.2022 außer Kraft. 

Elsteraue, den 06.06.2025 

[3 

7 

Fischer 

Bürgermeister 
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